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ANHANG: Entscheidungen im Volltext         

Oberlandesgericht Dresden

Beschluss vom 03. Dezember 2004

- 3 W 1366/04 –

Zum Erstasylantrag aus der Haft heraus

Zitierweise: OLG Dresden v. 03.12.2004 bei Melchior, Abschiebungshaft, Anhang

Wortlaut der Entscheidung

                      

Oberlandesgericht

Dresden

Aktenzeichen: 3 W 1366/04

12 T 5707/04 LG Leipzig

Beschluss

des 3. Zivilsenats

vom 03.12.2004

In dem Abschiebehaftverfahren

...................................

wegen Abschiebehaft

hat der 3. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Dresden ohne mündliche Verhandlung durch

.....................................

  

beschlossen:

Auf die weitere Beschwerde des Betroffenen wird der Beschluss der 12. Zivilkammer des Landgerichts Leipzig vom 04.10.2004 (12 T 5707/04) aufgehoben und die Sache zur erneuten Behandlung und Entscheidung - auch über die Kosten des Verfahrens zur weiteren Beschwerde - an das Landgericht Leipzig zurückverwiesen. 

G r ü n d e :

I.

Mit Eingangsdatum vom 12.07.2004 hat der Betroffene beim Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge einen Asylantrag aus der vom Amtsgericht angeordneten Sicherungshaft heraus gestellt. Das Bundesamt hat mit Bescheid vom 10. 08.2004 festgestellt, dass dem Betroffenen in der Bundesrepublik Deutschland kein Asylrecht zustehe. Zugleich hat es die Abschiebung des Betroffenen in die Slowakische Republik angeordnet. Diese sei, so das Bundesamt, nach Art. 13, 16  Abs.1 c Dublin II für die Behandlung des Asylantrages zuständig. 

Ob und wann dieser Bescheid dem Betroffenen selbst bekannt gemacht wurde, ist - bislang - nicht festgestellt. 

Der Betroffene wurde am 25.08.2004 in die Slowakische Republik abgeschoben. Zuvor, mit Schriftsatz vom 30.07.2004, hatte er die Aufhebung der Haft beantragt. Das Amtsgericht hat diesen Antrag am 20.08.2004 zurückgewiesen. Die dagegen gerichtete Erstbeschwerde des Betroffenen, mit dem Ziel, die Rechtswidrigkeit der Inhaftierung ab 12.07.2004 festzustellen, war ebenfalls erfolglos. 

Mit seiner weiteren Beschwerde macht der Betroffene nun geltend, die Haft sei vom 10.08.2004 bis 25.08.2004 rechtswidrig gewesen. Dies habe der Senat festzustellen.

Die Ausländerbehörde ist hingegen der Ansicht, im Anwendungsbereich des Dubliner Abkommens begründe der Asylantrag kein Hafthindernis. 

II.

Die bei Zustellung des angefochtenen Beschlusses am 15.10. 2004 unter dem 29.10.2004 beim Landgericht zeitgerecht eingelegte, auch im Übrigen zulässige weitere Beschwerde (§ 103  Abs. 1 Satz 1 AuslG, §§ 3 Satz 2, 7 Abs. 1, Abs. 2, 10 Abs. 2, 12 FEVG, §§ 27 Abs. 1, 29 Abs. 2 FGG) hat vorläufigen Erfolg. Das Landgericht wird feststellen müssen, ob und wann der Bescheid des Bundesamtes dem Betroffenen selbst bekannt gemacht wurde. 

Die Inhaftierung ist bis zum Ablauf von 4 Wochen nach Eingang des Asylantrages beim Bundesamt und erneut - nach entsprechend richterlicher Feststellung - ab Bekanntgabe der Entscheidung des Bundesamtes an den Betroffenen selbst (dazu § 31 Abs. 1 Satz 2 AsylVfG) rechtmäßig. Ersteres folgt aus § 14 Abs. 4 AsylVfG, letzteres aus § 67 Abs. 1 Nr. 5 AsylVfG, Art. 104 Abs. 2 Satz 1 GG. 

Vorliegend endete die Frist des § 14 Abs. 4 AsylVfG mit Ablauf des 08.08.2004. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war dem Betroffenen keine Entscheidung des Bundesamtes zu seinem Asylantrag zugestellt.

Dass dieser Antrag später als unbeachtlich (§ 29 Abs. 3 AsylVfG)        abgelehnt wurde, ändert nichts daran, dass der Betroffene ab 09.08.2004 aus der Haft zu entlassen war. Das hat das Oberlandesgericht Brandenburg überzeugend erläutert (FGPrax 2002, 278 ff. m. zustimmender Bspr. von Renner in NJ 2003, 96). Der Senat schließt sich dem an. 

Allerdings endet das nach Ablauf des 08.08.2004 existente Hafthindernis des § 55 AsylVfG in dem Moment, in dem dem Betroffenen die auf § 34 a AsylVfG gestützte Abschiebungsanordnung des Bundesamtes bekannt gemacht wurde. Wie in den Sachlagen des § 67 Abs. 1 Nr. 6 AsylVfG erweist sich die Inhaftierung ab diesem Zeitpunkt als rechtmäßig, wenn, der Vorgabe des Art. 104 Abs. 2 Satz 1 GG folgend, ein Richter zur Fortdauer der Freiheitsentziehung entschieden hat (vgl. dazu: BayObLG, B. v. 12.10.2000, 3 Z BR 307/00 zu § 67 Abs. 1  Nr. 6 AsylVfG; OLG Zweibrücken, OLGR 2002, 57 f. zu § 67 Abs. 1 Nr. 5          AsylVfG). 

Für den Feststellungsantrag, der auf den Zeitraum vom 10. 08. 2004 bis 25.08.2004 beschränkt ist, ist mithin maßgeblich, ob dem Betroffenen die Abschiebungsanordnung des Bundesamtes spätestens am 20.08.2004, hier hat das Amtsgericht zur Fortdauer der Freiheitsentziehung entschieden, bekannt gemacht wurde. Wenn ja, hat der Antrag nur für die Zeit bis 19.08.2004 Erfolg. Wenn nein, ist die Rechtswidrigkeit der Inhaftierung bis zum 25.08.2004 festzustellen. 

Die Einwände der Beschwerdeerwiderung ändern daran nichts. Dass bei vorheriger Asylbeantragung in einem Vertragsstaat des Dubliner Abkommens das Hafthindernis des § 55 AsylVfG nicht greift, findet weder im Gesetz noch in der Rechtsprechung eine Stütze (vgl. insbesondere BayObLG a. a. O.; siehe auch Renner, AuslR, 7. Aufl., Rn. 130 zu Art. 16 a GG). Auch aus § 71 Abs. 8 AsylVfG folgt nichts anderes. Denn als Folgeantrag kann der Asylantrag vom 12.07.2004, dies ergibt sich aus § 71 Abs. 1 Satz 1 AsylVfG, allenfalls dann eingestuft werden, wenn der in der Slowakischen Republik gestellte Antrag zurückgenommen oder unanfechtbar abgelehnt wurde. Das war hier nicht der Fall (vgl. auch Renner, AuslR, 7. Aufl., Rn. 7 zu § 71              AsylVfG). 

Das Landgericht wird auch zu entscheiden haben, ob nach Maßgabe des § 13 a Abs. 1 FGG (vgl. dazu BayObLG, JB 1999, 29) die Antragstellerin dem Betroffenen dessen außergerichtliche Kosten zu erstatten hat. Dabei wird zu beachten sein, dass weder eine Haftentlassung zum 30.07.2004 in Betracht kam noch festgestellt werden konnte, dass die Haft bereits ab 12.07.2004 rechtswidrig war. Die ursprünglichen Anträge waren daher jedenfalls teils unbegründet. 

Prozesskostenhilfe für das Verfahren zur weiteren Beschwerde kann dem Betroffenen nicht bewilligt werden. Es fehlt die nach § 117 Abs. 2 ZPO (§ 14 FGG) nötige Erklärung.

Diesseits in das Internet eingestellt im Mai 2005.
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